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1. DER GEMEINDERAT HAT AM 28.06.1993 UND 25.10.1993 DIE ÄNDERUNGEN DES BEBAUUNGS-
PLANS NR. 45 BESCHLOSSEN. DAS VERFAHREN WURDE GEMÄSS § 13 ABS. 1 BAUBG UND  
§ 2 ABS. 1 WOBAUERLG/BAUGB-MASSNAHMENG DURCHGEFÜHRT.

(-) STEMPEL 
DER GEMEINDE SCHWARZENBRUCK

SCHWARZENBRUCK, DEN 09.01.1995
FRISTER, 1. BÜRGERMEISTER

2. DIE BETEILIGTEN UND BETROFFENEN WURDEN MIT SCHREIBEN VON 10.02.1994 U. 14.07.1994 
BENACHRICHTIG UND IHNEN GELEGENHEIT ZUR STELLUNGNAHME GEGEBEN.

(-) STEMPEL 
DER GEMEINDE SCHWARZENBRUCK

SCHWARZENBRUCK, DEN 09.01.1995
FRISTER, 1. BÜRGERMEISTER

3. DIE VORGEBRACHTEN ANREGUNGEN UND BEDENKEN WURDEN DURCH DEN GEMEINDERAT IN 
SEINER SITZUNG AM  16.06.1994 BESCHLUSSMÄSSIG BEHANDELT.

(-) STEMPEL 
DER GEMEINDE SCHWARZENBRUCK

SCHWARZENBRUCK, DEN 09.01.1995
FRISTER, 1. BÜRGERMEISTER

4. DER GEMEINDERAT BESCHLOSS DIESEN BEBAUUNGSPLAN IN SEINER SITZUNG AM 07.11.1994 
ALS SATZUNG

(-) STEMPEL 
DER GEMEINDE SCHWARZENBRUCK

SCHWARZENBRUCK, DEN 09.01.1995
FRISTER, 1. BÜRGERMEISTER

5. DER BEBAUUNGSPLAN WURDE DEM LANDRATSAMT NÜRNBERGER LAND GEMÄSS § 11  
ABS. 1, 2. HALBSATZ BAUGB ANGEZEIGT UND WIRD GEMÄSS § 11 ABS. 3. BAUGB ALS  
RECHTSAUFSICHTLICH UNBEDENKLICH BEZEICHNET.

(-) STEMPEL LANDRATSAMT 
NÜRNBERGER LAND

LAUF, DEN 13.02.1995
RING (REGIERUNGSDIREKTOR)

6. DIE GENEHMIGUNG UND AUSLEGUNG SIND AM 05. APRIL 1995 ORTSÜBLICH BEKANNT-
GEMACHT WORDEN. DER BEBAUUNGSPLAN LIEGT AB DIESEM ZEITPUNKT ZU JEDERMANNS 
 EINSICHT IM RATHAUS DER GEMEINDE SCHWARZENBRUCK ÖFFENTLICH AUS. DER BEBAUUNGS-
PLAN IST DAMIT GEMÄSS § 12 SATZ 4 BAUGB RECHTSVERBINDLICH.

(-) STEMPEL 
DER GEMEINDE SCHWARZENBRUCK

SCHWARZENBRUCK, DEN 07.04.1995
FRISTER, 1. BÜRGERMEISTER

PLANUNG:
GEMEINDE SCHWARZENBRUCK
REGENSBURGER STRASSE 16
8501 SCHWARZENBRUCK

SCHWARZENBRUCK IM  
______________

ERSTELLT AM GEÄNDERT AM GEÄNDERT AM

25.08.1993 BA. 21.03.1994 BA. 16.05.1994 SI.-DE./BA.

A. ZEICHENERKLÄRUNG FÜR  
FESTSETZUNGEN:

FLÄCHEN MIT DER BINDUNG ZUM ERHALT VON BÄUMEN  
UND STRÄUCHERN

EINGRENZUNG DES TEKTURBEREICHES

MÜLLTONNENSAMMELBEHÄLTER

BAUGRENZE


